
Satzung
vom 23.04.2003

zur Verringerung der Zahl der bei der Wahl der Vertretung der Gemeinde Simmerath zu
wählenden Vertreter gemäß § 3 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) 

Aufgrund des § 7 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land NRW in der Fassung der Bekannt-
machung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.04.2002
- Artikel 1 - (GV NRW S. 160) hat der Rat der Gemeinde Simmerath in seiner Sitzung am
08.04.2003 folgende Satzung zur Verringerung der Zahl der bei der Wahl der Vertretung der
Gemeinde Simmerath zu wählenden Vertreter beschlossen:

§ 1

Verringerung der Zahl der zu wählenden Vertreter

Die Zahl der gemäß § 3 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz für die Gemeinde Simmerath zu wählen-
den Vertreter wird um 6 Vertreter, davon 3 in Wahlbezirken, verringert.

§ 2

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Simmerath, den 23.04.2003


